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RS OGH 1986/2/25 11Os13/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1986

Norm

StGB §5 Abs2

StPO §270 Abs2 Z5

StPO §281 Abs1 Z9 lita

StPO §281 Abs1 Z10 C

Rechtssatz

Wenn das Gesetz selbst das Erfordernis der Absicht durch die Formulierung "absichtlich", in der Absicht ..." oder "um

zu ..."

umschreibt, muß auch der Tatsacheninstanz für die Konstatierung entsprechender Zielvorstellungen des Täters in den

Entscheidungsgründen die gleiche Wortwahl ("um zu ...") zugebilligt werden.
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